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,In Eeantwortung der von der Abgeordneten Dr. Eeatrix 

"Eyp,el t_B:~~r. .~~ _~enosse_n am 1. Nä.rz, 1978 eingebrachten An­
frage Nr. 1683!J-NR/1978, betreffend § 7 Staatsbürgerschafts-
gesetz 1965 beehre ich mich mitzuteilen: 

, ,- § 4 des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 legt fest, daß, 
sO\'lei t dieses Eundesgeset.~ nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt,· für seinen Eereich dem Geschlecht und dem Familien­

, stand keine rechtliche Bedeutung zukommt. Insoweit die Be­
stimmungen des Staatsbürgerschaftsgesetzes 1965 als Ausnahme 
von diesem Grundsatz, eille untersch:iedlich:~ Behandlung von 
Staatsbürgern vorsehen, so wie dies im § 7 StbG 1965 der Fall 
ist, wurden sie bisher stets als nicht im Widerspruch mit 
Art. 7 E-VG stehend angesehen, weil die unterschiedliche Be­
handlung in allen Fällen im Sinne de,r Rechtssprechung des 

'Verfassungsgerichtshofes als "sachlich gerechtfertigt" be­
funden wurde. 

- In den Staatsangehörigkeitsrechten der einzelnen Staaten 
ist, soweit nicht ius soli zur Anwendung kommt, im allgemeinen 
nach wie vor der Vater Auktor für den Erwerb der Staatsange­
hörigkeit durch das eheliche Kind. Nur wer~ dieses sonst 
staatenlos wäre, erwirbt es so wie in Österreich nach den 
meisten Rechtsordnungen mit seiner Geburt kraft Gesetzes 
di~ staatsangehörigkeit der Mutter. 

Von einzelnen Ländern der Ostblockstaaten abgesehen, 
hat bisher nur die Eundesrepublik Deutschland vorbehalts-
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los den Grundsatz ver\'lirklicht, daß das eheliche Kind 
eines seiner Staatsbürger, gleichgültig ob :[Iiann oder Frau, 
mit seiner Geburt die deutsche Staatsangehörigkeit er-
wirbt •. In der Schvleiz, dem zvlei ten westlichen Staat, der' 
dieses·,Prinzip-ver' ..... irklicht hat, .e-rwirbt .seitdem 1. Jänner 
1978 das Kind einer sch\'leizerischen Mutter und ihres aus­
ländischen Ehemannes von Geburt an das Kantons- und Gemeinde­
bürgerrechtderMutteru.nd 'dami t das Schvleizer Bürgerrecht, . 
allerdings nur daTL.'"l, wenn die Mutter von Abstammu.ng Schweizer 
Bürgerin ist und die Eltern zur Zeit der Geburt in der Schweiz 
ihren Worillsitz haben 0 

Das Europäische Komitee für juridische Zusammenarbeit 
(CCJ) des Europarates hat sich gleichfalls mit dieser Materie 
im Sinne einer Empfehlung an die Regierungen der Mitglied­
staaten beschäftigt, ehelichen Kindern ihre Staatsangehörig­
keit'zu verleihen, wenn der Vater' oder die Mutter diese be­
sitzt. Das ~~nisterkomitee hat allerdings selbst die Er­
reichung dieses Zieles in nächster Zeit als schwierig be­
zeichnet, 'vor allem deshalb, weil die bisher erarbeiteten 
Lösungsvorschläge zur Vermeidung der damit eintretenden 
unen'lÜl1schten Hehrstaatigkeit als unbefriedigend angesehen 
werden mußten. 

Auch auf dem Gebiet desösterreichischen'Staatsbürger­
schaftsrechtes bestehen' schon seit geraumer Zeit BestrebUn­
gen zur möglichsten Verwirklichung des Gleichheitsgrund­
satzes. Unter anderem wurde hiebei auch die Frage der Gleich­
berechtigung der Eltern in der Weitergabe der Staatsbürger­
schaft an ihre Kinder ventiliert. Eine Änderung des derzeit 
geltenden Staatsbürgerschaftsgesetzes könnte jedoch nicht 
auf diesen Tatbestand beschränkt bleiben. Im Hinblick auf 
den'· Grundsatz der Gleichheit von IvIann und Frau im Familien­
recht sind auch 'Uberiegungen hinsichtlich einer Reform des 
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§ 9 StbG 1965 angezeigt. Es erscheint nämlich durchaus ge­
rechtfertigt, auch dem ausländischen Ehemann'einer öster­
reichischen Staatsbürgerin eine begünstigte Möglichkeit 
zum Erwerb der österreichischen Staatsbürgerschaft zu bieten. 
Jedoch kann schon jetzt gesagt werden, daß bei einer solchen 
Gleichstellung vom Erwerb der österreichischen Staatsbürger­
schaft durch bloße Erklärung in der derzeit geltenden Form 
abgegangen werden und die Verleihung der Staatsbürgerschaft 
auch bei der Ehefrau an bestimmte Mindestvoraussetzungen 
geknüpft werden müßte. 

Die Voll ziehung in Staatsbürgerschaftsangelegenheiten 
fällt gemäß Art. 11 Abs. 1 Z. 1 B-VG in die Kompetenz der 
Bundesländer. Eine Novellierung des Staatsbürgerschaftsge­
setzes hat sich daher auch an der in der Verwaltungspraxis 
der Staatsbürgerschaftsbehörden gewonnenen Erfahrung zu 
orientieren ltnd setzt somit ein weitgehendes Einvernehmen 
mit den Bundesländern voraus. In periodisch ~iederkehrenden 
Expertenkonferenzell der Staatsbürgerschaftsreferenten der 
Bundesländer, an welchen stets auch ein Vertreter des :Bundes­
ministeriums für Inneres teilnimmt, werden neben den bei 
Vollziehung des Staa'tsbürgerschaftsgesetzes auftretenden 
Problemen auch Anregungen Zl~ Abänderung des Staatsbürger­
schaftsgesetzes behandelt. So standen bei der im Jahre 1971 
in Innsbruck abgehaltenen Tagung u.a. auch Reformvorschläge 
auf dem Programm, die das Gleichheitsprinzip zum Gegenstand 
haben. Unter diesen befand sich auch die Anregung auf Ab­
änderung der Bestimmung des § 7 StbG1965 mit dem Ziel, dem 
ehelichen Kind den Staatsblirgerschaftserwerb sowohl nach 
dem Vater als auch nach der Mutter zu ermöglichen. Wegen 
der Komplexität dieser Materie wurden jedoch aus ver­
waltungstechnischen Grinden sämtliche Reformvorschläge 
vorläufig von der Tagesordnung abgesetzt und beschlossen, 
einen aus den Vertretern mehrerer Bundesländer bestehenden 
Arbeitsau8schuß mit der Behandlung der Anträge auf Modifi­
zierung der staatsbürgerschaftsrechtlichen Vorschriften zu 
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betrauen. Ergebnisse der Tätigkeit dieses Arbeitsausschusses 

s~nd derzeit noch ausständig. Sobald diese vorliegen, wird 

das Bundesministerium für InneI:es nicht verabsäumen, der 

.. Frage einer l'fovellierung des Staatsbürgerschaftsgesetzes 
... auf der Grundlage der erarbeiteten Resultate näherzutreten. 

Wien, a.m ··6. April 1978 

.. 
\ .: .. - . 

. ..... 

... : 
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